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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

ZPO §235 Abs5 B1

Rechtssatz

Die Berichtigung der Parteibezeichnung auf ein existentes Rechtssubjekt ist auch dann zulässig, wenn zunächst eine

Personenhandelsgesellschaft als Partei auftritt, deren Vollbeendigung aber bereits aus den im Verfahren schließlich

verifizierten Klagsbehauptungen folgt.

Entscheidungstexte

1 Ob 2002/96k

Entscheidungstext OGH 26.03.1996 1 Ob 2002/96k

4 Ob 2340/96p

Entscheidungstext OGH 17.12.1996 4 Ob 2340/96p

Vgl auch; Beisatz: Die Berichtigung der Parteienbezeichnung von einer nicht existierenden "protokollierten

Einzelfirma" auf die gleichlautende existierende Kommanditgesellschaft ist zulässig. (T1)
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